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Einleitung

„Nullum crimen, nulla poena sine lege“

– Kein Verbrechen, keine Strafe ohne Gesetz!

Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt
war, bevor die Tat begangen wurde. Diese strenge Gesetzesbindung ist nicht nur
in § 1 StGB1 enthalten, sondern überdies mit Verfassungsrang in Art. 103 Abs. 2
GG normiert. Nach dem Gesetzlichkeitsgrundsatz setzt jede Verurteilung – in
Gestalt des Schuldspruchs und der Strafe – eine vor der Tat in Kraft getretene,
hinreichend bestimmte ausdrückliche Ermächtigungsgrundlage voraus.2 Die ge-
nauen Anforderungen des Gesetzlichkeitsgrundsatzes mit seinen formellen und
materiellen Aspekten ergeben sich aus dessen ratio. Der insofern oft überakzen-
tuierte Vertrauensschutzaspekt ist nach zutreffender Auffassung – wenn über-
haupt – allenfalls von nachgeordneter Bedeutung. Der Gesetzlichkeitsgrundsatz
soll zumindest nicht primär berechtigtes Vertrauen des Bürgers auf die Straflosig-
keit erlaubten oder unerlaubten Verhaltens schützen. Vielmehr soll er der staats-
theoretisch bedeutsamen Gewaltenteilung Geltung verschaffen und richterlicher
Strafrechtsschöpfung eine klare Grenze setzen.

Eine anerkannte Ausprägung des Gesetzlichkeitsgrundsatzes ist das Gebot hin-
reichender gesetzlicher Bestimmtheit. Dass das Bestimmtheitsgebot neben seiner
formalen Bedeutung eine zusätzliche materielle Seite besitzt, bleibt nicht selten
unbeachtet: Der Gesetzgeber hat nicht nur überhaupt bestimmte Strafbarkeiten
zu normieren. Vielmehr muss er dabei auch sachgerechte Kriterien verwenden,
die den Strafgerichten eine entsprechende Strafrechtskonkretisierung ermög-
lichen. Deren Herausarbeitung ist für die gesetzliche Bestimmung des „Ob“ und
„Wie“ der Strafbarkeit durch Strafgesetze unentbehrlich und daher zentraler Ge-
genstand der vorliegenden Untersuchung.

Der Fokus ist dabei auf die gesetzlichen Strafschärfungsinstitute gerichtet. Ge-
genwärtig stehen sich zwei Regelungstechniken gegenüber: Unterschieden wird
zwischen der Normierung von Qualifikationstatbeständen und Regelbeispielsnor-

1 Alle nachfolgenden Paragraphen ohne Gesetzesangabe sind solche des Strafgesetz-
buches (StGB).

2 Gewöhnlich werden vier Charakteristika des Gesetzlichkeitsgrundsatzes unterschie-
den: das Rückwirkungsverbot, das Verbot gewohnheitsrechtlicher Strafbegründung, das
Analogieverbot und das Gebot hinreichender gesetzlicher Bestimmtheit. Dazu und zum
Folgenden ausführlich Freund, in: FS Wolter, S. 35 ff.



men. Im Rahmen einer eingehenden Analyse wird sich zeigen, dass keine der
beiden Regelungstechniken den Anforderungen einer richtigen Bestimmung von
Strafgesetzen vollumfänglich gerecht wird. Fraglos genügen Qualifikationstatbe-
stände formal dem Bestimmtheitsgebot; materiell bleiben sie jedoch hinter des-
sen Anforderungen zurück. Umgekehrt tragen die Regelbeispielsnormen zwar
der erforderlichen materiellen Bestimmtheit Rechnung. Kritiker wenden indessen
ein, dass sie formal nicht hinreichend bestimmt gefasst seien. Am Ende wird da-
her de lege ferenda ein neuartiger Regelungstyp vorgeschlagen.

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte neuartige Regelungstyp einer ratio-
gerechten Strafschärfung (im Schuldspruch und der Strafe) erweist sich als dog-
matisch überlegenes und zugleich praxistaugliches Regelungsinstitut. Es bewahrt
die Vorteile der beiden gegenwärtigen Regelungsmethoden, ohne deren Defizite
aufzuweisen. Den Anforderungen an eine hinreichende gesetzliche Bestimmtheit
wird durch eine dialektisch gewonnene Synthese beider Regelungstechniken voll-
umfänglich – formell und materiell – Genüge getan. Mit dem Modell einer ratio-
gerechten Strafschärfung gelingt der „goldene Mittelweg“ zwischen der – relativ
rechtssicheren, aber viel zu starren – traditionellen Technik der Normierung von
Qualifikationstatbeständen und der – flexiblen und daher sachgerechte Einzel-
fallergebnisse ermöglichenden – Technik der Normierung von Regelbeispiels-
normen.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Ausarbeitung von Vorschriften ratio-
gerechter Strafschärfungen de lege ferenda, die die bisherigen Regelungen erset-
zen sollen. Konkrete Vorschläge werden dabei exemplarisch in den Bereichen der
Körperverletzungs- und Diebstahlsdelikte unterbreitet. Diese dienen nicht zuletzt
auch als Grundlage zur weiteren Diskussion.

In einem zweiten Schritt werden die aufgezeigten Vorteile des entwickelten
Modells für eine im Allgemeinen Teil zu verortende Strafschärfungsvorschrift
fruchtbar gemacht. Eine „vor die Klammer gezogene“ allgemeine Regelung
macht die Möglichkeit einer ratio-gerechten Strafschärfung für alle Tatbestände
– statt bisher nur eines begrenzten Teils – gangbar. Ein entsprechender Vorschlag
geht mit der ohnehin notwendigen Reform der Strafzumessungsvorschrift des
§ 46 einher.
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A. Verfassungsrechtliche Grundlagen und das
normentheoretische Konzept der personalen Straftatlehre

In einem Rechtsstaat bedürfen Strafschärfungen – ebenso wie Bestrafungen
überhaupt – der sachlichen Begründung. Die entsprechende Bestimmung von
Reichweite und Grenzen des materiellen Strafrechts erfordert daher zunächst
eine Auseinandersetzung mit den verfassungsrechtlichen Grundlagen. Nur auf
dieser Basis kann eine mit den Grundrechten in Einklang stehende Untersuchung
strafbegründender und strafschärfender Normen und ihrer Anwendung gelingen.

I. Die strafrechtliche Sanktion als spezifische Maßnahme
des Rechtsgüterschutzes und ihre Unterscheidung

von anderen staatlichen Maßnahmen

1. Schuldspruch und Strafe als spezifisch strafrechtliche Rechtsfolgen

Das spezifische Kennzeichen des Strafrechts ist die Sanktion. Eine Norm ist
nicht schon dann eine strafrechtlich relevante, wenn sie Ge- oder Verbote statu-
iert – das ist auch der Fall bei zivil- oder verwaltungsrechtlichen Vorschriften –
sondern weil ein Normverstoß mit dem Mittel der Strafe sanktioniert wird.3 Ge-
nauer: Als primäre Rechtsfolge kennzeichnet der Schuldspruch mit seinem in-
dividuellen (Schuld-)Vorwurf die verwirklichte Straftat gegenüber dem Norm-
brüchigen und der Allgemeinheit. Erst in Anknüpfung an den Schuldspruch
manifestiert auch der Strafausspruch als weitere (sekundäre) Rechtsfolge den Wi-
derspruch zu dem begangenen Normbruch.4

Das Strafgesetzbuch sieht zwei Hauptstrafen, die Freiheits- und die Geldstrafe
(§§ 38–43), sowie das Fahrverbot (§ 44) als einzige Nebenstrafe vor.5 Vorschrif-

3 Zum Folgenden unter zusätzlicher Bezugnahme auf die Maßregeln der Besserung
und Sicherung Roxin, AT I, § 1 Rn. 1 f.; weiterhin zutreffend Jakobs, AT, 1. Abschn.
Rn. 2, der in der Strafe „stets die Reaktion auf einen Normbruch“ sieht, die „demons-
triert, dass an der gebrochenen Norm festgehalten werden soll“; Freund, AT, § 1 Rn. 1 f.

4 Freund, AT, § 1 Rn. 24 ff.; ausführlich ders., GA 1999, 509 (512 ff.).
5 Die Grundstrukturen des gegenwärtigen Systems der Strafarten basieren auf der

Strafrechtsreform des Jahres 1969 durch Inkrafttreten der ersten beiden Strafrechts-
reformgesetze am 25.06.1969 und 04.07.1969; vgl. Meier, Strafrechtliche Sanktionen,
S. 40, 50. Während Hauptstrafen jeweils eigenständig verhängt werden können, ist die
Belegung mit einem Fahrverbot zwingend an die gleichzeitige Verurteilung zu einer
Freiheits- oder Geldstrafe geknüpft, § 44 Abs. 1 S. 1.


